
Weiterhin wird vertreten, dass weder objektiv noch sub-
jektiv ein Zusammenhang erforderlich ist. Danach ist jeder
Beteiligter, dessen Handeln zu dem eingetretenen Erfolg habe
führen können.56

Fall 4:57 K ist Eigentümerin eines Yachthafens am Rhein. In der
Nacht zum 4.4.2009 wird deren Steganlage durch einen Brand
beschädigt. In ca. 300m Luftlinie auf der linken Rheinseite befindet
sich ein Schützenhaus, in dem in dieser Nacht die Hochzeit der
Tochter der B gefeiert wurde. B hatte für diesen Anlass fünf chinesi-
sche Himmelslaternen gekauft. Eine solche Laterne besteht aus
einem mit einer Papierhülle überzogenen Drahtgestell und einem an
der Öffnung befestigten Brennkörper. Dieser wird entzündet, sodass
die Luft wie bei einem Heißluftballon erhitzt wird. Hierdurch steigt
die Himmelslaterne in die Luft auf und ist dort insbesondere nachts
weithin sichtbar. Die Hochzeitsgesellschaft lässt in der Nacht vier der
fünf Himmelslaternen aufsteigen. Kurz vor Mitternacht fängt die
Steganlage aufgrund einer abgestürzten Himmelslaterne Feuer. Es
steht fest, dass sich zur fraglichen Zeit noch weitere, von anderen
Personen gestartete, Himmelslaternen in der Luft befunden haben,
die das Feuer ebenfalls ausgelöst haben könnten. Diese wurden
sowohl vom linken als auch vom rechten Rheinufer aus gestartet.
Welche Himmelslaterne tatsächlich das Feuer verursacht hat, lässt
sich nicht mehr klären.
Hat K einen Anspruch auf Schadensersatz gegen B?

Das OLG Koblenz hat einen Anspruch gegen die B aus
§§ 823 I, 830 I 2 BGB bejaht. Dem Gericht ist dahingehend
zuzustimmen, dass B einen haftungsbegründenden Tat-
bestand dadurch verwirklicht hat, dass sie die in Rede stehen-
den Himmelslaternen erworben und später der Hochzeits-
gesellschaft zur Verfügung gestellt hat. Die Verantwortlich-
keit wird auch nicht dadurch ausgeschlossen, dass andere
Personen die Laternen mit ihrem Einverständnis starteten.58
Eine bloß mittelbare Verletzung erfüllt den Tatbestand, wenn
dem Schädiger die Verletzung einer Verkehrssicherungs-
pflicht zur Last gelegt werden kann. Eine solche hat das
OLG richtigerweise bejaht. Unabhängig von den konkreten
Wind- und Witterungsverhältnissen stellen die Himmelslater-
nen, die auf eine fünf bis zwanzigminütige Brennzeit aus-
gelegt sind und sehr hoch aufsteigen können, eine Gefahren-
quelle dar. Dies findet seinen Grund darin, dass die Laternen

aufgrund geänderter Windverhältnisse von Luftbewegungen
erfasst werden könnten, ohne dass irgendwelche Einfluss-
möglichkeiten bestünden.59 Auch eine subjektive Fahrlässig-
keit der B kann aufgrund der Konstruktion und Funktions-
weise der Himmelslaternen als offene Brennquellen bejaht
werden. Vorschnell nimmt das OLG aber an, dass, wie von
§ 830 I 2 BGB gefordert, Gleiches für alle anderen Personen,
die Himmelslaternen in der Umgebung des Yachthafens stei-
gen ließen oder dies veranlassten, gelte, sodass diese als Betei-
ligte gem. § 830 I 2 BGB anzusehen seien. Zwar bestehen
keine Anhaltspunkte dafür, dass bei diesen aus anderen
Gründen (etwa wegen Deliktsunfähigkeit) die Haftung aus-
geschlossen wäre. Hier wären aber weitere Tatsachenfeststel-
lungen angezeigt gewesen. Zumindest einen von der Recht-
sprechung geforderten Zusammenhang zwischen den Betei-
ligten bejahte das OLG zutreffend, weil die Gefährdungs-
handlungen der in Betracht kommenden Verursacher
aufgrund der Gleichartigkeit der Gefährdung einen einheitli-
chen Vorgang bilden. Insoweit ist nicht erforderlich, dass die
in Betracht kommenden Laternen von einem Standort aus
gestartet werden, weil ihre Gefährlichkeit gerade durch ihre
erhebliche Reichweite und die Besonderheiten des Flugver-
haltens begründet wird.60 Eine mögliche Verursachung durch
Laternen, die von der rechten Rheinseite aus gestartet wur-
den, steht einer Anwendung von § 830 I 2 BGB also nicht
entgegen. Eine innere Verbindung zwischen den möglichen
Schädigern im Sinne eines gemeinsamen Zwecks oder Kennt-
nis voneinander ist nicht erforderlich.

Zur Vertiefung: Spindler AcP 208 (2008), 283 ff.; Mehring, Betei-
ligung und Rechtswidrigkeit bei § 830 I 2 BGB, 2003.

Fallbearbeitung: Röpke/Pasch JuS 2014, 520; Heese/Rapp/Thönis-
sen JA 2014, 251; Voit/Wolff JuS 2002, 44.

56 Erman/Schiemann (Fn. 32) BGB § 830 Rn. 8; RGRK-BGB/Steffen (Fn. 3) BGB
§ 830 Rn. 25; Brambring, Mittäter, Nebentäter, Beteiligte und die Verteilung des
Schadens bei Mitverschulden des Geschädigten, 1973, 48.

57 Nach OLG Koblenz Urt. v. 15.10.2015 – 6 U 923/14. Eine ähnliche Konstellation
betrifft OLG Saarbrücken RuS 2016, 176.

58 OLG Frankfurt a.M. BeckRS 2015, 12940 Rn. 28 ff.
59 Vgl. Teumer/Stamm VersR 2009, 1036 (1039).
60 OLG Frankfurt a.M. BeckRS 2015, 12940 Rn. 62 f.
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jeweils mit einem Reetdach gedeckt sind. Das Haus auf Sylt hat im Vergleich zum Haus auf
Rügen eine doppelt so große Dachfläche und ist bereits vor zwei Jahren von Ulrich (U) für
einen Preis von 100.000 EUR neu gedeckt worden. Da B den Preis seinerzeit nicht sofort in
voller Höhe aufbringen konnte, hatte er sich mit U beim Vertragsschluss am 11.10.2013
darauf geeinigt, dass er 50.000 EUR im Anschluss an die Ausführung zahle und U ihm die
andere Hälfte für zwei Jahre stunde. Nach der Abnahme des Dachs im November 2013 zahlte
B dementsprechend einen Betrag von 50.000 EUR an U.

Anfang August 2015 beschließt B sein Haus auf Rügen ebenfalls neu decken zu lassen und
erinnert sich an die gute Erfahrung mit U. B informiert sich deshalb auf dessen Homepage
im detaillierten, aber etwas unübersichtlichen Preisverzeichnis über die aktuellen Kosten
einer Reetdachdeckung. Anschließend schreibt B an U eine E-Mail, in der er U die Ausmaße
des Reetdachs auf Rügen mitteilt und zugleich erklärt, entsprechend dem Preisverzeichnis
und der letzten Erfahrung einen Vertrag über die Deckung des Reetdachs auf Rügen iHv
50.000 EUR schließen zu wollen. U freut sich über das Interesse an einer neuen Dach-
deckung, will selbst aber noch einmal die Kosten durchrechnen. Dabei unterläuft U ein
folgenschwerer Fehler, denn er legt seiner Berechnung zwar das neue Preisverzeichnis zu-
grunde, vertippt sich allerdings bei der Bedienung des Taschenrechners und berechnet des-
halb nur 36.000 EUR. Nachdem U an B die E-Mail am Morgen des 6.8.2015 mit dem
entsprechenden Preis versandt hat, kommen ihm freilich Zweifel. Bei einer erneuten Berech-
nung stellt U fest, dass sich der aktuelle Preis in Wirklichkeit auf 56.000 EUR beläuft. Am
nächsten Morgen informiert U den B per E-Mail darüber, dass ihm ein Missgeschick unter-
laufen ist und nennt ihm den richtigen Preis. Da U weiteren Schwierigkeiten aus dem Weg
gehen möchte, löscht er bei seinem Provider umgehend seine E-Mail-Adresse ulrich@reet-
dach.de. Anschließend richtet U sofort eine neue E-Mail-Adresse unter ullrich@reetdach.de
ein. B hatte sich auch ohne die aufklärende zweite E-Mail bereits gedacht, dass diesem
Schnäppchenpreis ein Rechenfehler zugrunde liegen muss, ohne aber den richtigen Preis zu
ahnen. Gleichwohl teilt B dem U am 8.8.2015 per E-Mail sein Einverständnis mit der
Beauftragung zu der in der ersten E-Mail vom 6.8.2015 genannten Vergütung iHv 36.000
EUR mit. Aufgrund der zwischenzeitlichen Löschung der alten E-Mail-Adresse des U erhält
B allerdings eine Fehlermeldung, über die er sich wundert. Nach drei weiteren erfolglosen
Übermittlungsversuchen via E-Mail an unterschiedlichen Tagen schickt B dem U schließlich
einen Brief mit gleichlautendem Inhalt, der am 25.8.2015 bei U in den Briefkasten einge-
worfen wird. Zu dieser Zeit befindet sich U im Urlaub und nimmt daher erst am 1.9.2015
von diesem Brief Kenntnis.

Nachdem U den Brief von B gelesen hat, bringt er unter Hinweis auf die falsche Berech-
nung unmissverständlich zum Ausdruck, dass er den Auftrag zu diesem Preis nicht ausführen
werde. Daraufhin löst sich B vom Vertrag und beauftragt einen anderen Dachdecker mit der
Deckung seines Reetdachs, der hierfür marktübliche 66.000 EUR in Rechnung stellt. Diese
Mehrkosten iHv 30.000 EUR setzt B dem restlichen Vergütungsanspruch von U für das Haus
auf Sylt entgegen.

Kann U im Dezember 2015 die Zahlung der Restvergütung iHv 50.000 EUR für das Haus auf Sylt
verlangen?

& LÖSUNG

A. ANSPRUCH VON U GEGEN B AUF ZAHLUNG DES WERKLOHNS IHV 50.000 EUR FÜR
DAS HAUS AUF SYLT AUS § 631 I BGB

U könnte gegen B einen Anspruch auf Zahlung des Werklohns iHv 50.000 EUR für die
Deckung des Reetdachs auf Sylt nach § 631 I BGB haben. Am 11.10.2013 haben sich B und U
darüber geeinigt, dass U das Reetdach auf Sylt zu einem Werklohn iHv 100.000 EUR decken
soll, womit sie sich über alle wesentlichen Geschäftsbedingungen (essentialia negotii) geeinigt
haben. Da die Werklohnforderung durch Zahlung von B bereits vor rund zwei Jahren gem.
§ 362 I BGB iHv 50.000 EUR teilweise erloschen ist, hat U gegen B grundsätzlich noch eine
offene Forderung iHv 50.000 EUR.

Hinweis: Das teilweise Erlöschen der Werklohnforderung iHv 50.000 EUR durch Erfüllung gem. § 362 I
BGB hätte auch unter B. und die Aufrechnung unter C. geprüft werden können.

B. UNTERGANG DER WERKLOHNFORDERUNG IHV 30.000 EUR DURCH AUFRECHNUNG
Der Anspruch von U gegen B auf Zahlung des offenen Werklohns iHv 50.000 EUR könnte
durch Aufrechnung gem. § 389 BGB iHv 30.000 EUR untergegangen sein. Dazu müsste B
die Aufrechnung erklärt haben, ihm eine aufrechenbare Gegenforderung zustehen und die
Aufrechnung dürfte nicht ausgeschlossen sein.
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